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Ergebnisprotokoll Verbandsversammlung Gemeindeverband Mittleres Schussental 

02.05.2024, Nr. GMS 2024/02 

 

 
öffentlich 

 

 

1. Landesturnfest 2024  

- Vorstellung des aktuellen Standes der Vorbereitungen 

-  Kenntnisnahme 

Vorlage: 2024/086 

 

Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen 

 

 

Ergebnis: 

 

Der aktuelle Stand der Vorbereitungen zum Landesturnfest wird zur Kenntnis genommen. 

 
 

 

 

2. Beteiligungsverfahren zur Fortschreibung des Regionalplans Bodensee-Oberschwa-

ben, Regionale Infrastruktur – Teilregionalplan Energie (Kapitel 4.2) sowie Änderungen 

an anderen Plankapiteln 

- Stellungnahme im Rahmen des Beteiligungsverfahrens nach § 9 (2) ROG i.V.m. § 12 

(2) LplG 

Vorlage: 2024/087 

 

Beratungsergebnis: mehrheitlich beschlossen 

Ja 4  Nein 1  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschluss: 

 
1. Der Stellungnahme des Gemeindeverbands Mittleres Schussental zum Fortschreibungs-

entwurf des Regionalplans Bodensee-Oberschwaben, Regionale Infrastruktur – Teilregio-

nalplan Energie (Kapitel 4.2) sowie Änderungen an anderen Plankapiteln (Anlage 1) wird 
zugestimmt. 

 
2. Die Verbandsverwaltung wird beauftragt, die Stellungnahme im Rahmen des Beteili-

gungsverfahrens nach § 9 (2) ROG i.V.m. § 12 (2) LplG in das Aufstellungsverfahren des 

Teilregionalplans einzubringen. 
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3. Entwicklungskonzept Freiflächensolar für den GMS als Grundlage und erste Einschät-

zung der naturschutzfachlichen Realisierbarkeit einer Freiflächensolaranlage an einem 

Standort 

- Beschluss 

Vorlage: 2024/088 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 5  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschluss: 

 

Das Entwicklungskonzept Freiflächensolar für die erste Einschätzung der naturschutzfachli-

chen Realisierbarkeit einer Freiflächensolaranlage wird beschlossen und ist Grundlage für 

die weitere Entwicklung von Freiflächensolaranlagen im Gemeindeverband. 

 

 
 

 

 

4. Klimaschutz und Klimawandelanpassung im GMS - Bericht zu den Aktivitäten und an-

stehenden Projekten 

- mündlicher Bericht 

 

Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen 

 

 

Ergebnis: 

 

Der aktuelle Stand der Vorbereitungen zum Klimaschutz wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

5. Genehmigung des überplanmäßigen Aufwandes und der Auszahlung im Rahmen des 

Rechnungsabschlusses 2023 – Personalkostenerstattung an die Stadt Ravensburg 

2023 

Vorlage: 2024/085 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 5  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschluss: 

 
Der überplanmäßige Aufwand und die Auszahlung in Höhe von 31.827,41 Euro für die 

Personalkostenerstattung an die Stadt Ravensburg werden genehmigt. 
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6. Genehmigung des außerplanmäßigen Aufwandes bzw. der Auszahlungen im Rahmen 

des Rechnungsabschlusses 2023 – Rückerstattung der Verwaltungskostenumlage 

2023 

Vorlage: 2024/090 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 5  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
 

Beschluss: 

 

Der außerplanmäßige Aufwand und die Auszahlung in Höhe von 1.150.000 Euro für die 

Rückerstattung der Verwaltungskostenumlage an die Verbandsgemeinden werden geneh-

migt.  

 

 

 

 

 

7. 67. Teiländerung Flächennutzungsplan 2000 im Gebiet "Erweiterung Gewerbegebiet 

Vetter" auf Markung Ravensburg 

- Änderungs- und Aufstellungsbeschluss 

Vorlage: 2024/084 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 5  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschluss: 

 

3. Der Flächennutzungsplan 2000 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussental, rechts-

wirksam seit 01.04.1995, wird in folgendem Teilbereich geändert:  

 

67. Teiländerung im Gebiet "Erweiterung Gewerbegebiet Vetter"  

auf Markung Ravensburg  

 

Der räumliche Geltungsbereich der 67. Teiländerung ist entsprechend dem Lageplanaus-

schnitt der Technischen Verbandsverwaltung/Abteilung GMS im Stadtplanungsamt 

Ravensburg vom 11.03.2024 umgrenzt. 

4. Der Beschluss über die 67. Teiländerung des Flächennutzungsplanes ist gemäß § 2 

Abs. 1 BauGB öffentlich bekannt zu machen.  

5. Über die allgemeinen Ziele und Zwecke der 67. Teiländerung des Flächennutzungspla-

nes ist gemäß § 3 Abs. 1 BauGB öffentlich zu unterrichten. 

 

 

 

 

 

8. Bekanntgaben, Verschiedenes (ggf. Tischvorlage) 
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Beratungsergebnis: siehe Niederschrift 

 

 

Ergebnis: 

 

siehe Niederschrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.05.2024 

 

gez. Oksana Hart 
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